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Vorwort

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 129.300 Ehe geschieden. 
Circa die Hälfte der geschiedenen Ehepaare hatte minderjährige 
Kinder. Von diesen hatten 48 % ein Kind, rund 40 % zwei und rund 
12 % drei oder mehr Kinder. Insgesamt waren im Jahr  2024 etwa 
111.000 Minderjährige von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Folge der hohen Scheidungsrate ist unter anderem die Zunahme von 
sogenannten Patchworkfamilien. Denn überwiegend entsteht eine 
solche Familienkonstellation nach einer Trennung oder Scheidung 
der Eltern, wenn anschließend von einem leiblichen Elternteil eine 
neue Partnerschaft eingegangen wird. Patchworkfamilie ist ein an-
derer Ausdruck für eine Stieffamilie. Darunter ist eine Familie zu 
verstehen, in der mindestens ein Kind mit einem Elternteil und dem 
neuen Partner des Elternteils zusammenlebt. Häufig leben in einer 
Patchworkfamilie sowohl gemeinschaftliche Kinder der Partner als 
auch Kinder aus vorherigen Partnerschaften gemeinsam in einem 
Haushalt »Meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder«).

Leben Eheleute getrennt oder wurde die Ehe geschieden, sollten sich 
die Partner unbedingt auch mit den entsprechenden erbrechtlichen 
Konsequenzen auseinandersetzen. Denn regelmäßig werden ledig-
lich die familienrechtlichen Folgen einer Scheidung, so etwa Unter-
halt für den Ehepartner und die gemeinsamen Kinder, Verteilung 
von Vermögen und Hausrat, geregelt. Erbrechtliche Fragen treten oft 
angesichts der Vielzahl der Probleme in den Hintergrund. Gleich-
wohl werden die Expartner im Regelfall vermeiden wollen, dass der 
andere Partner im Falle des Falles erbrechtliche Ansprüche erwirbt. 
Denn allein die Trennung führt nicht dazu, dass das gesetzliche Erb-
recht des Partners wegfällt. Und auch ein Testament wird nicht per se 
durch die Trennung unwirksam. Und im Fall der Scheidung der Ehe 
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|  Vorwort

muss der Fall berücksichtigt werden, dass der Exgatte bei gemeinsa-
men Kindern unter Umständen wieder indirekt Erbe werden kann. 
Hier muss sich der Erblasser vor Augen halten, dass ein Kind vor 
dem geschiedenen Ehegatten sterben kann. Gesetzliche Erben der 
gemeinsamen Kinder sind, wenn diese kinderlos und unverheiratet 
sind, die Eltern. Das Vermögen kann daher – über den »Umweg« 
Kind – wieder bei dem Exehegatten ankommen. Durch eine entspre-
chende testamentarische Gestaltung kann das verhindert werden.

Das deutsche Erbrecht ist auf so »komplizierte« Familienverhältnisse 
wie die in einer Patchworkfamilie nicht ausgelegt. Von Bedeutung 
ist zunächst, ob die Partner verheiratet sind oder nicht. Das Vermö-
gen verheirateter Partner in einer Patchworkfamilie verteilt sich – 
wenn gesetzliche Erbfolge gilt – je nachdem, welcher Partner zuerst 
verstirbt. Beim Tod eines Partners erben dessen leibliche Kinder, 
das heißt einseitige und/oder gemeinsame Kinder. Daneben erbt 
der Partner die Hälfte des Nachlasses, wenn die Partner im gesetz-
lichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben. Haben 
die Ehepartner einer Patchworkfamilie kein Testament gemacht, so 
hängt die Höhe des Erbes der nicht gemeinsamen Kinder davon ab, 
welcher Partner zuerst stirbt. Waren die Partner nicht verheiratet, er-
ben jeweils nur die leiblichen und die gemeinsamen Kinder. Von der 
gesetzlichen Erbfolge können Eheleute bzw. nichteheliche Partner 
in einer Patchworkfamilie abweichen und nach ihren Vorstellungen 
und Wünschen testamentarische oder erbvertragliche Regelungen 
treffen. Dabei sind verschiedene Gestaltungen denkbar.

Dr. iur. Otto N. Bretzinger

	! Sie können die Musterformulierungen und Testamentsbeispiele 
dieses Ratgebers herunterladen. Den Link zum Download finden 
Sie am Ende des Ratgebers.
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1	 Erbrechtliche Folgen der Trennung der 
Ehegatten

Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Das ist 
dann der Fall, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht 
mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten 
sie wiederherstellen. Scheidungsgrund ist also, dass die Ehe zerrüt-
tet ist. Und dies wird unwiderlegbar vermutet, wenn die Ehegatten 
seit einem Jahr getrennt leben und beide die Scheidung beantragen 
oder der eine dem Scheidungsantrag des anderen zustimmt. Der 
Ehegatte, der dann die Scheidung ablehnt, kann diese grundsätzlich 
nicht mehr verhindern. Ist einer dieser Fälle gegeben, muss das Ge-
richt ohne weitere Prüfung vom Scheitern der Ehe ausgehen.

Die Trennungsphase ist für die Eheleute regelmäßig eine emotional 
belastende Zeit, weil die wirtschaftlichen und persönlichen Ver-
hältnisse nicht selten ohne Streit geklärt werden können. Und eine 
Trennungszeit muss nicht zwangsläufig mit der Scheidung enden. 
Gleichwohl sind von den getrennt lebenden Ehegatten auch die erb-
rechtlichen Folgen der Trennung zu bedenken.

1.1	 Auswirkungen der Trennung auf das 
gesetzliche Erbrecht des Ehegatten 

Grundsätzlich steht es im Belieben des Erblassers, frei über sein Ver-
mögen nach dem Tod zu verfügen. In diesem Fall muss er allerdings 
ein Testament errichten und darin seine Erben bestimmen. Nur für 
den Fall, dass der Erblasser keine solche Verfügung von Todes wegen 
trifft, bestimmt das Gesetz die Erbfolge.

Gesetzliche Erbfolge kann aus mehreren Gründen eintreten, so unter 
anderem dann, wenn

	� der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen (Testament oder 
Erbvertrag) errichtet hat,
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	� eine erfolgte Erbeinsetzung unwirksam ist (z.B., weil das errich-
tete Testament wegen Formmangels nichtig ist),

	� die vom Erblasser errichtete Verfügung von Todes wegen nur 
einen Teil seines Nachlasses erfasst.

Bei der gesetzlichen Erbfolge geht das Gesetz davon aus, dass der 
Erblasser sein Vermögen an seine nächsten Verwandten übertragen 
will. Ist der Erblasser verheiratet, steht auch dem länger lebenden 
Ehegatten kraft Gesetzes ein Erbteil zu. Die Höhe des Erbteils des 
länger lebenden Ehegatten richtet sich zunächst danach, ob und ge-
gebenenfalls welche Verwandte des Erblassers neben ihm erben. Fer-
ner ist von Bedeutung, in welchem Güterstand die Eheleute während 
der Ehe gelebt haben. Der Güterstand bezeichnet die Vermögensver-
hältnisse der Eheleute untereinander. Er regelt, wem das Vermögen 
gehört, welches die Eheleute in die Ehe eingebracht und während 
der Ehe erworben haben, wer dieses verwaltet und wer für eventu-
elle Schulden haftet. Die praktisch wichtigsten Güterstände sind der 
gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft und der vertrag-
liche Güterstand der Gütertrennung.

1.1.1	 Erbteil des Ehegatten bei Zugewinngemeinschaft 

Sofern die Eheleute durch einen Ehevertrag nichts anderes verein-
bart haben, leben sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinn
gemeinschaft. Die Besonderheit dieses Güterstands besteht darin, 
dass zwar das Vermögen der Eheleute während des Bestehens der 
Ehe rechtlich getrennt behandelt wird, der während der Ehe von 
den Ehegatten jeweils erzielte Zugewinn aber nach Beendigung des 
Güterstands ausgeglichen wird (Zugewinnausgleich).

Bei Beendigung der Ehe durch Tod erfolgt der Zugewinnausgleich 
dadurch, dass der gesetzliche Erbteil des Ehegatten pauschal um eine 
bestimmte Quote erhöht wird (sog. erbrechtliche Lösung). Der län-
ger lebende Ehegatte hat aber auch die Möglichkeit, die Erbschaft 
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auszuschlagen und dafür den konkret berechneten Zugewinnaus-
gleich sowie den kleinen Pflichtteil zu verlangen (sog. güterrecht
liche Lösung).

Zugewinnausgleich durch pauschale Erhöhung des 
Erbteils

Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so 
wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich 
der gesetzliche Erbteil des Ehegatten pauschal um ein Viertel der 
Erbschaft erhöht, und zwar unabhängig davon, ob überhaupt ein 
Zugewinn während der Ehe erwirtschaftet wurde und wenn ja, wer 
diesen erlangt hat:

	� Neben Verwandten der ersten Ordnung (Kinder, Enkel, Urenkel) 
erbt der Ehegatte die Hälfte des Nachlasses (1/4 gesetzlicher Erb-
teil + 1/4 pauschaler Zugewinnausgleich).

	� Neben Verwandten der zweiten Ordnung (Eltern, Geschwister, 
Neffen, Nichten) oder neben Großeltern erbt der Ehegatte drei 
Viertel des Nachlasses (1/2 gesetzlicher Erbteil + 1/4 pauschaler 
Zugewinnausgleich).

	� Konkurriert der länger lebende Ehegatte ausschließlich mit Erben 
der dritten Ordnung (Großeltern und deren Abkömmlingen), er-
hält er den gesamten Nachlass, es sei denn, einzelne Großeltern-
teile lebten noch.

	» Beispiel:

	� Richard Weber hinterlässt seine Frau Maria und seine Tochter Iris, 
die drei Kinder hat. Sein Sohn Clemens ist bei einem Autounfall 
vor Jahren verunglückt; er war verheiratet und hat zwei Kinder. 
Die Ehefrau Maria erhält die Hälfte des Nachlasses. Die andere 
Hälfte geht an die Kinder. Iris erhält ein Viertel; sie schließt ihre 
Kinder von der gesetzlichen Erbfolge aus. Das andere Viertel 
erhalten die beiden Kinder von Clemens für ihren Vater, also 
jeweils ein Achtel. 
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	� Clemens Schmidt hinterlässt seine Frau Berta und seine Kinder 
Claudia und Dieter, ferner seine Eltern Emil und Franziska und 
seinen Bruder Gerhard. Berta erbt die Hälfte des Nachlasses; ihr 
Erbteil von einem Viertel erhöht sich um den pauschalen Aus-
gleich des Zugewinns um ein weiteres Viertel. Die Kinder Claudia 
und Dieter erben die andere Hälfte, also jeweils ein Viertel. Die 
Eltern und der Bruder des Erblassers sind von der gesetzlichen 
Erbfolge ausgeschlossen.

Zugewinnausgleich durch konkrete Berechnung

Anstelle des pauschalierten Zugewinnausgleichs kann der länger le-
bende Ehegatte die Erbschaft ausschlagen und den konkret berech-
neten Zugewinnausgleich verlangen (güterrechtliche Lösung). Ne-
ben der Ausgleichsforderung auf den Zugewinn steht ihm in diesem 
Fall außerdem ein Pflichtteilsanspruch zu, der sich nach dem nicht 
erhöhten gesetzlichen Erbteil bemisst (sog. kleiner Pflichtteil). Die-
ser Pflichtteil beträgt ein Achtel des Nachlasses, wenn neben dem 
Ehegatten Erben der ersten Ordnung, und ein Viertel des Nachlasses, 
wenn neben dem Ehegatten Erben der zweiten Ordnung vorhanden 
sind. Damit kann die Ausgleichsforderung aus der Beendigung der 
Zugewinngemeinschaft zusammen mit dem Pflichtteil höher sein als 
der dem länger lebenden Ehegatten zustehende gesetzliche Erbteil 
mit der pauschalen Abgeltung des Zugewinns.

	» Anton und Bettina Meister hatten bei ihrer Eheschließung kein 
Vermögen. Einen Ehevertrag haben sie nicht abgeschlossen. Es 
liegt kein Testament vor; es gilt also gesetzliche Erbfolge mit Zu-
gewinnausgleich. Zum Zeitpunkt seines Todes hinterlässt Anton 
200.000,– €. Bettina hat keinen Zugewinn erzielt. Anton und 
Bettina haben zwei Kinder.

Nach der erbrechtlichen Lösung erhält Bettina ein Viertel als 
gesetzliche Erbin und ein weiteres Viertel als pauschalen 
Zugewinnausgleich, insgesamt also die Hälfte des Nachlasses 
(= 100.000,– €). Die Kinder erhalten jeweils ein Viertel des 
Nachlasses.
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Nach der güterrechtlichen Lösung kann Bettina die Erbschaft 
ausschlagen und den Zugewinnausgleich aus dem tatsächlich 
erzielten Zugewinn verlangen. Danach hat Bettina Anspruch auf 
die Hälfte des erzielten Zugewinns (= 100.000,– €). Daneben 
kann sie ihren Pflichtteil in Höhe der Hälfte ihres gesetzlichen 
Erbteils von einem Viertel, also ein Achtel aus dem Nachlasswert 
von 200.000,– € (= 25.000,– €), verlangen. Somit erhält Bettina 
insgesamt 125.000,– € und stellt sich finanziell damit günstiger 
als beim pauschalierten Zugewinnausgleich.

Die güterrechtliche Lösung kann für den länger lebenden Ehegatten 
dann sinnvoll sein, wenn der Erblasser während der Ehe einen er-
heblichen Vermögenszuwachs erzielt hat. In diesem Fall ist die erb-
rechtliche Lösung für den länger lebenden Ehegatten ungünstig, weil 
der zusätzliche pauschalierte Erbteil von einem Viertel geringer ist 
als sein Anspruch auf Zugewinn.

1.1.2	 Erbteil des Ehegatten bei Gütertrennung 

Gütertrennung kann zwischen Eheleuten ausdrücklich in einem 
Ehevertrag vereinbart werden, sie tritt automatisch aber auch dann 
ein, wenn die Eheleute den gesetzlichen Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft ausgeschlossen oder aufgehoben haben, ohne einen 
anderen Güterstand zu vereinbaren, oder wenn der Ausgleich des 
Zugewinns oder der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wurde. 
Bei der Gütertrennung wird das Vermögen der Ehegatten vollständig 
voneinander getrennt. Das betrifft nicht nur das in die Ehe jeweils 
eingebrachte, sondern auch das während der Ehe jeweils erworbene 
Vermögen. Bei der Beendigung der Ehe findet kein Zugewinnaus-
gleich statt. Auch die pauschale Erhöhung des Erbteils des länger le-
benden Ehegatten um ein Viertel wie bei der Zugewinngemeinschaft 
gibt es bei der Gütertrennung nicht.

Beim Güterstand der Gütertrennung erbt der länger lebende Ehe-
gatte neben Verwandten der ersten Ordnung (Kinder, Enkel, Uren-
kel) ein Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung (Eltern, 
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Geschwister, Neffen, Nichten) oder neben Großeltern die Hälfte des 
Nachlasses. Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ord-
nung noch Großeltern vorhanden, so erbt der länger lebende Ehe-
gatte die ganze Erbschaft.

Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten (§ 1931 Abs. 4 BGB): 
Erben neben dem länger lebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder 
des Erblassers als gesetzliche Erben, so erben der länger lebende 
Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen. Neben einem Kind erbt 
also der Ehegatte die Hälfte, neben zwei Kindern ein Drittel. Neben 
drei und mehr Kindern erbt der länger lebende Ehegatte immer ein 
Viertel, die Kinder teilen sich dann drei Viertel des Nachlasses. Lebt 
ein Kind nicht mehr, so treten an seine Stelle seine Abkömmlinge.

	» Beispiel:

	� Adolf Keller hinterlässt seine Frau Brigitte und zwei Kinder. Bri-
gitte und die beiden Kinder erben jeweils ein Drittel des Nachlas-
ses. 

	� Siegmund Frech hinterlässt seine Frau Barbara, drei Kinder 
und seine Eltern. Barbara und die drei Kinder erben jeweils ein 
Viertel. Die Eltern des Erblassers sind von der Erbfolge ausge-
schlossen.

	� Timo Schmidt hinterlässt seine Frau Claudia und zwei Brüder. 
Seine Eltern sind bereits verstorben. Claudia erbt die Hälfte des 
Nachlasses, die beiden Brüder erhalten jeweils ein Viertel.

Zusammenfassender Überblick über den gesetzlichen Erbteil des länger leben-
den Ehegatten

Zugewinngemeinschaft Erbteil des  
Ehegatten

Erbteil der  
Verwandten

Abkömmlinge (Kinder, Enkel, Urenkel) 1/2 1/2 

Eltern bzw. bei deren Wegfall deren Abkömmlinge 
(z.B. Geschwister) 

3/4 1/4 
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Gütertrennung Erbteil des  
Ehegatten

Erbteil der  
Verwandten

Ein Kind bzw. bei seinem Wegfall seine Abkömm-
linge (z.B. Enkel) 

1/2 1/2 

Zwei Kinder bzw. bei ihrem Wegfall ihre Abkömm-
linge (z.B. Enkel) 

1/3 2/3 

Drei und mehr Kinder bzw. bei ihrem Wegfall ihre 
Abkömmlinge (z.B. Enkel) 

1/4 3/4 

Erblasser hinterlässt Eltern bzw. deren Abkömm-
linge (z.B. Geschwister) 

1/2 1/2 

1.1.3	 Gesetzliches Erbrecht trotz Trennung der Ehe­
gatten 

Die Trennung der Ehepartner hat allein keine unmittelbaren Aus-
wirkungen auf deren gesetzliches Erbrecht. Stirbt ein Ehegatte in der 
Trennungsphase, ist der getrennt lebende Partner nach wie vor ge-
setzlicher Erbe. Diese im Regelfall von den getrennt lebenden Ehegat-
ten nicht gewünschte Erbfolge kann nur verhindert werden, indem 
der Ehepartner durch Testament von der gesetzlichen Erbfolge aus-
geschlossen wird. Selbst im Falle der Enterbung steht dem getrennt 
lebenden Partner grundsätzlich der Pflichtteil zu (vgl. dazu 1.3).

1.2	 Auswirkungen der Trennung auf 
testamentarische Verfügungen 

Die Trennung der Ehepartner hat auch keine Auswirkungen auf 
bereits errichtete testamentarische Verfügungen eines Ehegatten 
zugunsten des anderen Ehegatten. Haben sich beispielsweise die 
Eheleute durch ein gemeinschaftliches Testament beim Tod eines 
Partners wechselseitig als Alleinerben eingesetzt, bleibt dieses Testa-
ment auch in der Trennungszeit wirksam. Entsprechendes gilt, wenn 
ein Ehegatte den anderen in einem Einzeltestament als Alleinerben 
eingesetzt hat.
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Achtung: Durch den Widerruf einer testamentarischen Erbein-
setzung des anderen Ehegatten kann das gesetzliche Erbrecht 
wiederaufleben. In jedem Fall aber bleibt das Pflichtteilsrecht 
bestehen, das nur durch einen notariellen Pflichtteilsverzichts-
vertrag ausgeschlossen werden kann (vgl. dazu 8.4.2).

1.3	 Auswirkungen der Trennung auf das 
Pflichtteilsrecht der Ehegatten 

Gesetzlich ist dem Erblasser das Recht eingeräumt, nach seinem Be-
lieben Verfügungen über sein Vermögen nach dem Tod zu treffen. Er 
kann durch Testament oder Erbvertrag den oder die Erben bestim-
men, aber auch seinen Ehegatten oder Verwandte von der Erbfolge 
ausschließen. Diese Testierfreiheit wird allerdings beschränkt durch 
den sogenannten Pflichtteil, mit dem das Gesetz seinen nächsten Fa-
milienangehörigen einen Mindestanteil am hinterlassenen Vermö-
gen garantieren will. So kann zwar ein Ehegatte in der Trennungszeit 
durch testamentarische Verfügung den anderen Ehegatten enterben 
und so von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen (vgl. dazu 1.4.1), 
gleichwohl bleibt dem enterbten Ehepartner sein Pflichtteilsan-
spruch erhalten.

In diesem Fall ist der Ehegatte zwar nicht wie die Erben am Nach-
lass beteiligt, er hat allerdings einen schuldrechtlichen Zahlungsan-
spruch in Geld gegen die Erben. Der Pflichtteil des länger lebenden 
enterbten Ehegatten beträgt die Hälfte seines gesetzlichen Erbteils.

Achtung: Kraft Gesetzes kann der Erblasser unter bestimmten 
Voraussetzungen seinem Ehegatten als Pflichtteilsbechtigten 
den Pflichtteil durch eine entsprechende testamentarische 
Verfügung entziehen. Bei den im Gesetz aufgezählten Entzie-
hungstatbeständen handelt es sich um eine Aufzählung von 
Sachverhalten, die ein außergewöhnlich schwerwiegendes 

Testament_Geschiedene_.indb   18Testament_Geschiedene_.indb   18 03.11.2025   13:10:3603.11.2025   13:10:36



|  19

Erbrechtliche Folgen der Trennung der Ehegatten  | 1

Fehlverhalten gegenüber dem Erblasser darstellen, das es für 
diesen unzumutbar macht, dass diese Personen gegen seinen 
Willen über den Pflichtteil an seinem Nachlass teilhaben (so 
beispielsweise, wenn der pflichtteilsberechtigte Ehegatte eine 
dem Erblasser gegenüber gesetzliche Unterhaltspflicht böswillig 
verletzt). Allein wegen der Trennung kann allerdings dem Ehegat-
ten sein Anspruch auf den Pflichtteil nicht entzogen werden. Will 
der Erblasser den Pflichtteil seines getrennt lebenden Ehegat-
ten ausschließen, muss er die Scheidung einreichen oder dem 
Scheidungsantrag seines Ehepartners zustimmen. In diesem Fall 
entfällt dann das gesetzliche Erbrecht und es besteht auch kein 
Anspruch auf den Pflichtteil. Möglich ist auch ein von den Ehe-
partnern abgeschlossener notarieller Pflichtteilsverzichtsvertrag 
(vgl. dazu 8.4.2).

1.4	 Vermeidung der Teilhabe des getrennt 
lebenden Ehegatten am Nachlass 

Sinnvoll kann es sein, in der Trennungszeit bereits errichtete testa-
mentarische Verfügungen zugunsten des getrennt lebenden Ehegat-
ten zu widerrufen und ihn durch eine neue Verfügung auch von der 
gesetzlichen Erbfolge auszuschließen. Durch einen gegenseitigen 
Pflichtteilsverzicht in einer Trennungs- und Scheidungsfolgenver-
einbarung können auch Pflichtteilsansprüche der getrennt lebenden 
Ehegatten, die während der Trennungszeit nach wie vor bestehen, 
ausgeschlossen werden.

1.4.1	 Widerruf bereits errichteter testamentarischer 
Verfügungen 

Will ein Ehegatte vermeiden, dass im Falle seines Todes während der 
Trennungszeit sein getrennt lebender Partner am Nachlass teilhat, 
muss er bereits errichtete Verfügungen von Todes wegen widerrufen. 
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Melde dich für unsere kostenlosen 
Newsletter an. 

Mit Themen rund um Steuertipps,  
Geldtipps und Tipps für 
Selbstständige.

Kompakt. Verständlich. Nützlich.
Einfach QR-Code scannen 

oder folgenden Link eingeben:
www.steuertipps.de/service/

newsletter
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